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Bedingungen

Umfang des Versicherungsschutzes (Ziff. 1 - 7)

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme,

Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung

durchführen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder

wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten
Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung er-
weitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-

nen Risiken des Versicherungsnehmers,
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein

und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für
Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichti-
gen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risi-
ken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in
Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlaß neuer
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
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(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen.
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue
Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeit-
punkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht ver-
strichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe
des Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige
nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko
rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung
bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von
250.000,- Euro für Personenschäden und 75.000,- Euro für Sachschä-
den begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versiche-
rungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft-

oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-,
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistel-
lung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzver-
pflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu-
geben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
denersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer zur Prozeßführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festge-
legten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch
in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche
verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Pro-
zeßkosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe
dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausge-
schlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder
Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten

Personen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-

rungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertra-

ges.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mit-
versicherten Personen gehören;



Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder,
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden
sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige
oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder
ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des

Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur,
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder be-
ruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablageflä-
che und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder
- sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben;
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendi-
ge Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen
hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten
oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa
mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistun-
gen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auf-
trag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder
Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen
wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater
Haftpflichtrisiken.

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung
und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden. Schäden durch
Brand oder Explosion gelten als Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken
oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder

gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Um-
welteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Mon-
tage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustel-

len, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder
wegzuleiten (WHG-Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche
Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrah-
len).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es
sich handelt um Schäden aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-

rung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat.



Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung (Ziff. 8 - 15)

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versicherungsteuer

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder
einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in
Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Ver-
sicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
erster oder einmaliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss
des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginn.
Ist Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam ge-
macht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des
Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfol-
gen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hin-
gewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der
Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Ver-
sicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abge-
gebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-
rechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu ver-
langen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung
verlangen.

13. Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den frühe-
ren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch ei-
nen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und
auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben
zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden
trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der
Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen
des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nach-
träglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versi-
cherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet,
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mit-
teilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung

15.1 Versicherungsbeiträge, die nach Ablauf des ersten Versicherungs-
jahres fällig werden, unterliegen der Beitragsangleichung. Dies gilt
nicht, soweit die Beiträge nach Lohn- , Bau- oder Umsatzsumme be-
rechnet werden. Mindestbeiträge unterliegen, unabhängig von der Art
der Beitragsberechnung, der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im
vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermin-
dert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrige-
re, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten da-
bei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Aus-
gaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungslei-
stungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Sum-
me der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die
Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich
aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekanntgegeben.



Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz
als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach
Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten
Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent,
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den
folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung (Ziff. 16-22)

16. Dauer und Ende des Vertrages

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zuge-
gangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, erlischt
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der
Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er
vom Wegfall Kenntnis erlangt hat.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß
Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes än-
dert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der
Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-

cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt
wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens
einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der
Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsneh-
mer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung be-
steht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versiche-
rungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, ei-
nes Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Drit-
ten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von

einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-

kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt

an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis
erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der
Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht ge-
kündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für
den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzu-
zeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer beste-
henden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt
nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-
ren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des
später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt
wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers (Ziff. 23 - 26)

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem verrein-
bartem Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch in so-
weit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des
Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind,
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.



Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen

Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag
zurückzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt
hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht an-
gezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
fristlos kündigen. Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseiti-
gen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers
sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumut-
bar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer-
den.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch er-
hoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich
der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einle-
gen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch ge-
richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Ver-
sicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Ver-
sicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht aus-
übt.

Weitere Bestimmungen (Ziff. 27 - 33)

27. Mitversicherte Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche ge-
gen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für
ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.)
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten
entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versi-
cherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung oh-
ne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet
werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.



29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-
bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwen-
dung.

30. Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31. Anzuwendendes Recht und zuständiges Gericht

31.1 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

31.2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und wohnt
in Deutschland, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

31.3 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und wohnt in
Deutschland, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Part-
nerschaftsgesellschaft ist.

31.4 Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich
des Versicherungsvertraggesetzes oder sind der Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung.

31.5 Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden
durch diese Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.
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Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen

1. Versichertes Risiko

Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden Ver-
einbarungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers aus dem im Versicherungsschein angegebenen
Betrieb bzw. Beruf.

2. Versicherte Nebenrisiken

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus allen betriebs- oder branchenüb-
lichen Nebenrisiken, insbesondere

2.1 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer
von Grundstücken (ausgenommen Luftlandeplätze), Gebäuden oder
Räumen (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht), die für den versicherten
Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner
Betriebsangehörigen benutzt werden oder die Dritten vermietet, ver-
pachtet oder sonstwie überlassen werden.
Dies gilt auch für die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als früherer Besitzer gem. § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung
bis zum Besitzwechsel bestand.
Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und Räum-
lichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht des Insolvenzverwalters in
dieser Eigenschaft;

2.2 als Bauherr und Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Erdarbeiten);

2.3 aus Vorhandensein und Betätigung einer Betriebsfeuerwehr;

2.4 aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, die ausschließlich
für den versicherten Betrieb bestimmt sind (z. B. Kindergärten, Kanti-
nen, Schwimmbäder), aus dem Überlassen von Plätzen, Räumen und
Geräten an die Sportgemeinschaft des Betriebes.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Betätigung der Betriebs-
sportgemeinschaft sowie die persönliche Haftpflicht der Mitglieder aus
ihrer Betätigung in der Betriebssportgemeinschaft;

2.5 aus betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Betriebsfeiern, Betriebs-
ausflügen);

2.6 aus der Teilnahme an Kongressen, Ausstellungen, Messen und
Märkten;

2.7 aus dem Import von Erzeugnissen aus
- Staaten, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören
- der Schweiz;

2.8 aus dem Vertrieb von Fremd-Erzeugnissen unter eigenem Namen
und/oder Warenzeichen (Quasi-Herstellerhaftung), sofern diese im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz hergestellt
wurden.

Mitversichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers
2.9 aus betriebs- und branchenüblichen Reparatur- und/oder Montage-
arbeiten. Mit Ausnahme von Handwerksbetrieben gilt dies nur, sofern
der hierauf entfallende Umsatzanteil 10% des Gesamtbruttojahresum-
satzes des versicherten Betriebes nicht übersteigt. Die Mitversicherung
eines höheren Umsatzanteiles bedarf einer besonderen Vereinbarung.
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3. Mitversicherte Personen

3.1 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, z. B. Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, Sicherheits- und Gefahrgutbeauftragte, der Beauf-
tragten für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Um-
weltschutz, Datenschutz und/oder Abfallbeseitigung in dieser Eigen-
schaft;

3.1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (hierzu gehören auch die
in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Mitarbeiter
fremder Unternehmen) für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienst-
lichen Verrichtungen verursachen;

3.1.3 der angestellten Betriebsärzte und des Sanitätspersonals auch bei
Gewährung "Erster Hilfe" außerhalb des Betriebes.
Dies gilt in dem Umfang nicht, in dem die angestellten Betriebsärzte
aus einer zum Zeitpunkt des Schadeneintritts bestehenden selbständig
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz bean-
spruchen können.

3.2 Zu Ziff. 3.1.2 und 3.1.3:
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender be-
trieblicher Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte gem. SGB
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gem. den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

3.3 Mitversichert ist ferner im Umfang von Ziff. 3.1 die persönliche
gesetzliche Haftpflicht der aus den Diensten des Versicherungsnehmers
ausgeschiedenen - ehemaligen - gesetzlichen Vertreter des Versiche-
rungsnehmers und der sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer frühe-
ren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

4. Erweiterungen des Versicherungsschutzes

4.1 Abhandenkommen von fremden, berufsbezogenen Schlüsseln und
Codekarten

Eingeschlossen ist - entsprechend Ziff. 2 AHB und abweichend von
Ziff. 7.6 und 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhanden-
kommen von fremden, berufsbezogenen Schlüsseln (auch General-
/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage) und Codekarten, die
sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels oder
der Codekarte festgestellt wurde.
Soweit andere Versicherungen bestehen (z. B. Privat-Haftpflichtversi-
cherungen), wird Versicherungsschutz nur dann geboten, wenn und so-
weit der andere Versicherer für den entstandenen Schaden nicht einzu-
treten hat.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
- allen sonstigen Folgeschäden eines Schlüssel- oder Codekartenver-

lustes (z. B. wegen Einbruchs);
- dem Verlust von Schlüsseln und Codekarten für Tresore, Möbel

und sonstige bewegliche Sachen.

4.2 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und
Besucher

Eingeschlossen ist - entsprechend Ziff. 2.2 AHB und abweichend von
Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schäden aus Abhandenkommen von Sachen der Betriebsange-
hörigen (Belegschaftshabe) und Besucher, sofern das Abhandenkom-
men die ursächlich zusammenhängende Folge eines Ereignisses ist, das
sich auf dem versicherten Betriebsgrundstück ereignet hat oder durch
eine betriebliche Tätigkeit ermöglicht worden ist.
Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des Versi-
cherungsnehmers oder des Geschädigten besteht (z. B. Einbruch-Dieb-
stahl-, Kaskoversicherung), wird Versicherungsschutz nur dann gebo-
ten, wenn und soweit der andere Versicherer für den entstandenen
Schaden nicht einzutreten hat.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen von
Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, bargeldlosen Zahlungsmitteln (z. B.
Kredit-/EC-Karten, Schecks), Urkunden, Schmucksachen und Kostbar-
keiten.

4.3 Abwässerschäden und Schäden durch Senkungen und Erdrutschun-
gen

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB und Ziff. 7.14
AHB - Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, die entstehen
- durch Abwässer (mit Ausnahme von Gewässerschäden).

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

- durch Senkungen eines Grundstückes oder Erdrutschungen. Dies
gilt jedoch nicht für das Bauherrrenrisiko gem. Ziff. 2.2.
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen und alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

4.4 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander und Ansprüche
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers

4.4.1 Eingeschlossen sind - teilweise abweichend von Ziff. 7.4 (3)
AHB - Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen un-
tereinander wegen
- Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle oder

Berufskrankheiten im Sinne des Sozialgesetzbuches Teil VII han-
delt;

- Sachschäden.

4.4.2 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.5 AHB - Ansprüche
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Ange-
hörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für
den der betreffende gesetzliche Vertreter nicht persönlich verantwort-
lich ist.

4.5 Auslandsschäden

4.5.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9. AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkom-
mender Schadenereignisse
- aus Anlass von Geschäftsreisen und/oder aus der Teilnahme an

Kongressen, Ausstellungen, Messen und Märkten;
- durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der

Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen;
- aus Tätigkeiten der versicherten Art im Inland oder europäischen

Ausland;
- durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europäische

Ausland geliefert hat oder hat liefern lassen.
Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht für im Ausland belegene Be-
triebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger
und dgl. sowie eine Erweiterung des Export-, Arbeits- oder Leistungs-
risikos auf Länder außerhalb Europas.

4.5.2 Nicht versichert sind Ansprüche
- aus Arbeitsunfällen, wenn sie im Rahmen einer Sozialversicherung

oder einer sonstigen speziellen Versicherungsform für Arbeitsun-
fälle versichert werden können. Versichert sind im Rahmen dieses
Vertrages jedoch gesetzliche Regressansprüche der ausländischen
Träger solcher Versicherungen - mit Ausnahme französischer Sozi-
alversicherungsträger; insoweit gilt Ziff. 3.2 dieser Bedingungen
nicht;

- wegen Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von
Arbeiten betraut worden sind. Eingeschlossen bleiben jedoch
Haftpflichtansprüche wegen Berufskrankheiten, die den Bestim-
mungen des Sozialgesetzbuches Teil VII unterliegen (siehe Ziff.
7.9 AHB).

4.5.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend
von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssummen an-
gerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

4.5.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Eu-
ropäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.



4.6 Bearbeitungsschäden

4.6.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht aus Schäden, die an fremden Sachen
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-

rungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sa-

chen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tä-
tigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.)
benutzt hat;

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben;

sowie aus allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Für unbewegliche Sachen oder Teile von ihnen, die nicht unmittelbar
von der Tätigkeit oder Benutzung betroffen waren oder sich nicht im
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben, ver-
bleibt es bei den allgemeinen Regeln für die Versicherung von Sach-
schäden.

4.6.2 Versicherungsschutz gem. Ziff. 4.6.1 besteht auch für Schäden an
solchen Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Reparatur oder
zu sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die von ihm
übernommen wurden.
Soweit andere Versicherungen bestehen (insbesondere Sachversicherun-
gen), wird Versicherungsschutz nur dann geboten, wenn und soweit der
andere Versicherer für den entstandenen Schaden nicht einzutreten hat.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Bearbeitungsschä-
den an solchen Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohn-
be- oder -verarbeitung oder zur Lohnveredelung befinden oder befun-
den haben.

Auf Ziff. 4.6.6 wird hingewiesen.

4.6.3 Abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB finden Ziff. 4.6.1 und 4.6.2
auch dann Anwendung, wenn es sich um Schäden durch Umweltein-
wirkung handelt. In diesem Falle besteht kein Versicherungsschutz über
die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.332).

4.6.4 Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der
Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder
Sachen) bleiben bestehen.

4.6.5 Der Versicherungsschutz für Be- und Entladeschäden sowie
für Leitungsschäden richtet sich ausschließlich nach den Ziff. 4.7
bzw. 4.10.

4.6.6 Innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden beträgt die
Höchstersatzleistung für Bearbeitungsschäden gem. Ziff. 4.6.2 je Versi-
cherungsfall 50.000,- Euro, begrenzt auf 100.000,- Euro für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres.

4.7 Be- und Entladeschäden

4.7.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzli-
che und die der Deutschen Bahn AG oder sonstigen Bahnbetrieben ge-
genüber vertraglich übernommene Haftpflicht wegen der Beschädigung
von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern sowie der Ladung durch
oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz,
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und
Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von
Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.
Für Schäden am Ladegut und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden besteht jedoch nur Versicherungsschutz, wenn
- die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist und
- es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von

ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten gelie-
ferte Sachen handelt und

- der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in
seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten übernommen
wird.

4.7.2 Abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB findet Ziff. 4.7.1 auch dann
Anwendung, wenn es sich um Schäden durch Umwelteinwirkung han-
delt. In diesem Falle besteht kein Versicherungsschutz über die Um-
welthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.332).

4.8 Fehlen vereinbarter Eigenschaften

Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3
AHB - auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im
gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Ver-
einbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner
Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig
einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus sonstigen Garantien oder auf-
grund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen.

4.9 Kraftfahrzeuge und Anhänger (nicht zulassungs- und nicht versiche-
rungspflichtig)

Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 5.4 - die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus dem Halten und/oder Gebrauch von
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen inner-
halb und außerhalb des Betriebsgeländes des Versicherungsnehmers
einschließlich
- Kraftfahrzeugen aller Art mit einer Höchstgeschwindigkeit von

nicht mehr als 6 km/h,
- Hub- und Gabelstaplern mit einer Höchstgeschwindigkeit von nicht

mehr als 20 km/h,
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit

von nicht mehr als 20 km/h,
- Anhänger.
Mitversichert ist auch das Befahren öffentlicher Wege, wenn dem kein
behördliches Verbot entgegensteht.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei-
nem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

4.10 Leitungsschäden

4.10.1 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - Haft-
pflichtansprüche aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische
Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei-
und/oder Oberleitungen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

4.10.2 Abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB findet Ziff. 4.10.1 auch dann
Anwendung, wenn es sich um Schäden durch Umwelteinwirkung han-
delt. In diesem Falle besteht kein Versicherungsschutz über die Um-
welthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.332).

4.10.3 Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten
oder Sachen) bleiben bestehen.

4.11 Mängelbeseitigungsnebenkosten und vorbeugende Nebenkosten

4.11.1 Soweit ein mangelhaftes Werk des Versicherungsnehmers zu ei-
nem Sachschaden führt, sind diejenigen Kosten vom Versicherungs-
schutz umfasst, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung
zum Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um
den vorherigen Zustand wiederherzustellen (Mängelbeseitigungsneben-
kosten).

4.11.2 Die Kosten gem. Ziff. 4.11.1 sind auch versichert, sofern noch
kein Sachschaden eingetreten ist und der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass ein solcher unmittelbar droht und eine Freilegung/Zugäng-
lichmachung der mangelhaften Werkleistung daher unter Berücksichti-
gung von Kosten-Nutzen-Erwägungen notwendig ist.

4.11.3 Nicht versichert sind die Kosten, wenn sie nur zur Nachbesse-
rung aufgewendet werden, ohne dass ein Sachschaden als Folge des
mangelhaften Werkes eingetreten ist oder unmittelbar droht.
Ferner sind in jedem Falle die Kosten des Versicherungsnehmers für die
Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst sowie sonstige sich
aus dem Mangel ergebende Vermögensschäden, die nicht Folge eines
Sachschadens sind, nicht versichert.

4.11.4 Im Rahmen der Versicherungssumme des Vertrages beträgt die
Höchstersatzleistung für vorbeugende Nebenkosten gem. Ziff. 4.11.2 je
Versicherungsfall 10.000,- Euro, begrenzt auf 20.000,- Euro für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.



4.12 Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden

4.12.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an zu be-
trieblichen Zwecken, auch anlässlich von Geschäftsreisen, gemieteten
(nicht geleasten) und gepachteten Räumen und Gebäuden und allen sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.
Dies gilt nicht für deren Einrichtung, für Produktionsanlagen und dgl.
sowie für gemieteten Wohnraum und dessen Einrichtung.

4.12.2 Abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB umfasst der Versicherungs-
schutz der Ziff. 4.12 auch Schäden durch Umwelteinwirkung.
In diesen Fällen besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelt-
haftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.332).

4.12.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
- von natürlichen und juristischen Personen, die mit dem Versiche-

rungsnehmer oder seinen Gesellschaftern kapital- und/oder perso-
nalmäßig verbunden sind;

- von Angehörigen der vorgenannten Personen und Angehörigen des
Versicherungsnehmers. Zum Kreis der Angehörigen: siehe
Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB;

- wegen Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung
sowie wegen sonstiger Schäden, die als zwangsläufige Folge einer
betrieblichen Tätigkeit eintreten können;

- wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Aufzügen aller Art und an Elektro-
und Gasgeräten. Dies gilt nur, soweit der Schaden auf eine Tätig-
keit an diesen Sachen, z. B. Bedienung, Prüfung, Wartung, Repa-
ratur oder auf ein Unterlassen solcher Tätigkeiten zurückzuführen
ist;

- wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-
gen besonders versichern kann;

- wegen Schäden, die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-
men der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen
fallen.

4.12.4 Soweit andere Versicherungen bestehen (z. B. Gebäude- oder
Privat-Haftpflichtversicherungen), wird Versicherungsschutz nur dann
geboten, wenn und soweit der andere Versicherer für den entstandenen
Schaden nicht einzutreten hat.

4.13 Strahlenschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.12 und/oder Ziff. 7.10 (b)
AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus
- deckungsvorsorgefreiem Umgang mit radioaktiven Stoffen;
- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrah-

lern, Laser- und Masergeräten.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom), die

ab der zweiten Generation eintreten;
- aus Schadenfällen von Personen, die - gleichgültig, für wen oder in

wessen Auftrag - aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass
im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und
hierbei energiereiche ionisierende Strahlen oder Laserstrahlen in
Kauf zu nehmen haben.

- gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den
Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz die-
nenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder
Anordnungen verursacht hat.

Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt nicht für die Um-
welthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.332).

4.14 Subunternehmerbeauftragung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beauftragung fremder
Unternehmen mit der Ausführung von Verrichtungen im Interesse des
versicherten Betriebes.
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der fremden
Unternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.

4.15 Vermögensschäden

4.15.1 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden
im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

4.15.2 Sonstige Vermögensschäden
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen sonstiger Vermö-
gensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für

seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen,
erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen. Im Rahmen der
Haftpflichtversicherung für Apotheken gilt dieser Ausschluss nicht;

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachterlicher Tätigkeit;

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller
Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

- aus Rationalisierung und Automatisierung;
- aus Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung;
- aus Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;
- der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten,

gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell-
oder Wettbewerbsrechts;

- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemaliges oder
gegenwärtiges Mitglied von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderen vergleichbaren Leitungs- und Auf-
sichtsgremien oder Organen im Zusammenhang stehen;

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-Basisver-
sicherung (Form 1.20.332) keine Anwendung.
Für Vermögensschäden aus nebenberuflicher Gutachtertätigkeit von
Handwerksmeistern gilt:
- Abweichend von Ziff. 4.15.2 Satz 2, 2. Spiegelstrich, ist mitversi-

chert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus ne-
benberuflicher Sachverständigen-/Gutachtertätigkeit als von der
Handwerkskammer gem. der Handwerksordnung bestellter und
vereidigter Sachverständiger.
Eine nebenberufliche Tätigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
nicht vor, sofern die Einnahmen aus der gutachterlichen Tätigkeit
mehr als 30.000 Euro im Jahr betragen. Wird die Gutachtertätig-
keit nicht mehr nebenberuflich ausgeübt und/oder der genannte
Betrag überschritten, entfällt die Mitversicherung. Die Regelungen
zur Vorsorgeversicherung Ziff. 3.1 (3) und Ziff. 4 AHB finden auf
diese Deckungserweiterung keine Anwendung.

- Innerhalb der Versicherungssumme des Vertrages beträgt die
Höchstersatzleistung für Vermögensschäden aus nebenberuflicher
Gutachtertätigkeit von Handwerksmeistern je Versicherungsfall
50.000,- Euro, begrenzt auf 100.000,- Euro für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres.

4.16 Vorsorgeversicherung

Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten die für Personen- und Sachschä-
den vereinbarten Versicherungssummen auch für die Vorsorgeversiche-
rung.
Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-Basisver-
sicherung (Form 1.20.332) keine Anwendung.

4.17 Mietsachschäden an Arbeitsgeräten

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden an nicht zulassungspflichtigen und
nicht versicherungspflichtigen Arbeitsmaschinen oder sonstigen Gerät-
schaften Dritter, die dem Versicherungsnehmer kurzfristig, maximal für
die Dauer von 30 Tagen vermietet, geliehen oder sonstwie überlassen
wurden sowie aus sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Ausge-
schlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen





5.6.2 Sind die Aufgaben nicht nach Fachgebieten, Teilleistungen oder
Bauabschnitten aufgeteilt oder ist der schadenverursachende Arbeits-
oder Liefergemeinschaftspartner nicht zu ermitteln, so tritt der Versi-
cherer bis zur vereinbarten Versicherungsssumme für den Anteil am
Schaden ein, der der prozentualen Beteiligung des Versicherungsneh-
mers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist es
unerheblich, welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Personen
oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) ange-
hören.

5.6.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche we-
gen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Arbeits- oder
Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft beschafften Sachen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht wurden.

5.6.4 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

5.6.5 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der
vereinbarten Versicherungssummen über Ziff. 5.6.2 hinaus für den Fall,
dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen
Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versicherungsschutz
besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene An-
teil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch
erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

5.6.6 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziff. 5.6.1 bis 5.6.4 besteht
auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.

6. Versehensklausel

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht
gemeldete, nach Beginn der Versicherung eingetretene Risiken, die im
Rahmen des versicherten Betriebes liegen und weder nach den Allge-
meinen noch Besonderen Bedingungen des Vertrages von der Versiche-
rung ausgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäum-
nisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige
zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag von Gefahre-
neintritt an zu entrichten.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt; diese Deckungserweiterung findet
für die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.332) keine
Anwendung.

7. Nachhaftungsversicherung

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und
völligen Betriebs- und/oder Produktions- und Liefereinstellung (nicht
aus irgendwelchen anderen Gründen, wie z. B. Änderung der Rechts-
form, Kündigung durch einen der Vertragspartner) beendigt, besteht
Versicherungsschutz im Umfang dieses Vertrages bis zu fünf Jahren
nach Vertragsbeendigung.
Die Nachhaftungsversicherung umfasst nach Beendigung des Vertrages
eintretende Versicherungsfälle, die durch eine betriebliche bzw. beruf-
liche Tätigkeit vor diesem Zeitpunkt herbeigeführt wurden.
Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im
Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden
Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils
der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versi-
cherungsverhältnis endet.
Für Schäden durch Umwelteinwirkung richtet sich die Nachhaftungs-
versicherung ausschließlich nach den Risikobeschreibungen und Be-
sonderen Bedingungen zur Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form
1.20.332).

8. Selbstbeteiligungen

Der Versicherungsnehmer hat von jedem
- Schaden durch Abwässer, Erdrutschungen gem. Ziff. 4.3,
- Schaden in USA, den US-Territorien oder Kanada gem. Ziff.

4.5.1 und/oder den damit zusammenhängenden Aufwendungen des
Versicherers für Kosten,

- Bearbeitungsschaden gem. Ziff. 4.6,
- Be- und Entladeschaden gem. Ziff. 4.7,
- Leitungsschaden gem. Ziff. 4.10,
- Mietsachschaden gem. Ziff. 4.12,
250,- Euro selbst zu tragen.
- Mietsachschaden an Arbeitsgeräten gem. Ziff. 4.17
500,- Euro selbst zu tragen.

Auf die Selbstbeteiligung für Schäden durch Umwelteinwirkung gem.
den Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur Umwelt-
haftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.332) wird hingewiesen.

9. Privathaftpflichtversicherung

Versichert ist
- soweit beantragt und im Versicherungsschein dokumentiert -
- bei Einzelpersonen oder Einzelunternehmen für den Versicherungs-

nehmer;
- bei einer anderen Unternehmensform für die im Versicherungs-

schein und/oder seinen Nachträgen namentlich benannte Person
die Privathaftpflicht, soweit nicht durch eine andere Versicherung für
dieses Risiko Versicherungsschutz besteht.
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den Risiko-
beschreibungen und Besonderen Bedingungen zur Privathaftpflichtver-
sicherung (Form 1.20.417).
Die Privathaftpflichtversicherung ist ein rechtlich selbständiger Vertrag.
Sie erlischt mit dem Ausscheiden der versicherten Person aus dem Be-
trieb, spätestens jedoch mit Beendigung dieses Vertrages.
Bei Umwandlung des Vertrages in eine Nachhaftungsversicherung
(Ziff. 7) entfällt die Mitversicherung der Privathaftpflichtversicherung;
Versicherungsschutz für dieses Risiko muss dann besonders beantragt
werden.



Vertragsinformationen

1. Vertragspartner

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
Internet: www.AXA.de
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Frank W. Keuper
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HR B Nr. 21298

2. Weitere Ansprechpartner

Der Name des Vermittlers befindet sich im Antrag oder im Angebot.

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/Vermittlers

Die ladungsfähige Anschrift der AXA Versicherung AG ist unter
Punkt 1 genannt. Die Anschrift des Vermittlers der AXA, der dem
Versicherungsnehmer gegenüber tätig wird, befindet sich im Antrag
oder im Angebot.

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Anschrift der
zuständigen Aufsichtsbehörde

Die Hauptgeschäftstätigkeit der AXA Versicherung AG ist der Betrieb
von Versicherungsgeschäften.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Bereich Versicherungen -
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

5. Garantiefonds

Ein Garantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.
Es gelten die zu Vertragsbeginn gültigen und dem Versicherungsneh-
mer zuvor ausgehändigten Versicherungsbedingungen.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Die Höhe der Prämie einschließlich der Steuer ist dem Antrag zu ent-
nehmen bzw. dem Angebot und dem Versicherungsschein, welche dem
Versicherungsnehmer überreicht bzw. zugesandt werden.

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

Für Tätigkeiten die über die gewöhnliche Verwaltung des Vertrages
hinausgehen, stellen wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebüh-
ren für Mahnungen (zur Zeit 5,- Euro), für Lastschriftrückläufer (zur
Zeit 10,- Euro) und angemessene Geschäftsgebühren bei Rücktritt vom
Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu verweisen wir
auf § 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbin-
dung mit den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen.
Für einen Anruf bei unserem 24-Std.-Service: 0 180 3 - 55 66 22
(9 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils
je angefangene Minute).

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags sind den dem Vertrag zugrundelie-
genden Bedingungen zu entnehmen.
Der Versicherungsnehmer hat seine Pflicht zur Zahlung des Beitrags
erfüllt, wenn die Zahlung bei der AXA Versicherung AG eingegangen
ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag
auf dem Konto der AXA Versicherung AG gutgeschrieben wird. Bei
Zahlung im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens ist zusätzlich die
wirksame Belastung des Kontos des Versicherungsnehmers erforder-
lich.

Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn
- bei einem Überweisungsauftrag an die Bank des Versicherungs-

nehmers der Beitrag innerhalb der Zahlungsfrist vom Konto des
Versicherungsnehmers abgebucht wurde;

- Einzahlungen auf das Konto der AXA Versicherung AG bei Bank
oder Post innerhalb der Zahlungsfrist vorgenommen werden.

Hat der Versicherungsnehmer der AXA Versicherung AG eine Last-
schrifteinzugsermächtigung erteilt, hat er lediglich dafür zu sorgen, dass
der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von seinem Konto abgebucht
werden kann, also ausreichende Kontodeckung besteht.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen bzw. der Gültigkeit befristeter Angebote

Sofern die AXA Versicherung AG die Gültigkeit von Informationen
oder Angeboten begrenzt hat, befindet sich dort ein entsprechender
Hinweis. Im übrigen gelten die Regelungen des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. Danach kann der einem
Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen
werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter
regelmäßigen Umständen erwarten darf.

11. Spezielle Risiken

Für die Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung gilt:
Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert
werden, da die Überschussentwicklung von den künftigen Kapitalerträ-
gen und der Entwicklung der Kosten abhängig ist.

12. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der Versicherung
und des Versicherungsschutzes sowie zur Antragsfrist

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Erhalt des Versicherungsscheins und der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie der wei-
teren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen widerruft. Bei einem
vom Antrag des Versicherungsnehmers abweichenden Versicherungs-
schein kommt der Versicherungsvertrag mit dem vom Antrag abwei-
chenden Inhalt zustande, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform
widerspricht.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versiche-
rungsscheines durch Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherung-
steuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.
Sofern vereinbart gilt:
Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann
aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem
vereinbarten Zeitpunkt.
Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im übrigen
aus dem Antrag oder dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde
liegenden Bedingungen.
Eine Frist, während der der Versicherungsnehmer an seinen Antrag
gebunden ist, besteht nicht.

13. Widerrufsrecht

Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung bis zum Ab-
lauf von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. per
Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem der
Versicherungsnehmer den Versicherungsschein, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die
weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit dem §§ 1 bis 4 der VVG-Informa-
tionspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform er-
halten hat. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20
51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
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Sofern der Versicherungsnehmer einen Versicherungsbeginn beantragt,
der vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, erklärt er sich damit ein-
verstanden, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf dieser Frist be-
ginnt und der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) - abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung - vor Ablauf der Frist fällig, d. h.
unverzüglich zu zahlen ist.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und
die AXA Versicherung AG erstattet dem Versicherungsnehmer den auf
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie, wenn
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie,
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf die AXA
Versicherung AG in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um
einen Betrag, der sich je nach Zahlweise wie folgt berechnet:

1/360 der im Antrag
ausgewiesenen
Jahresprämie
1/180 der im Antrag
ausgewiesenen
Halbjahresprämie
1/90 der im Antrag
ausgewiesenen
Vierteljahresprämie
1/30 der im Antrag
ausgewiesenen
Monatsprämie

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, späte-
stens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wi-
derruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzu gewähren und
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, be-
vor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

14. Laufzeit

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag, dem Angebot
oder aus dem Versicherungsschein.

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den
vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Ver-
tragsstrafen

Wenn der Versicherungsnehmer den Erstbeitrag nicht oder nicht
rechtzeitig zahlt, ist der Versicherer berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten.
Wenn der Versicherungsnehmer seine vorvertragliche Anzeigepflicht
verletzt, kann der Versicherer ebenfalls vom Vertrag zurücktreten
oder kündigen.
Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und
nach Eintritt eines Versicherungsfalles gekündigt werden.
Der Versicherungsvertrag kann außerdem von beiden Seiten (Erwer-
ber und Versicherer) im Fall der Veräußerung der versicherten Sa-
chen gekündigt werden.
Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prä-
mie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entspre-
chend ändert, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofor-
tiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Erhöhung, kündigen.
Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Fol-
gebeitrag kündigen.
Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu Vertragsstra-
fen führen.
Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und et-
waigen Vertragsstrafen, sind den dem Vertrag zugrundeliegenden Be-
dingungen zu entnehmen.

16. Angabe des Rechts welches der Versicherer bei der Vertragsan-
bahnung der Beziehung zum Versicherungsnehmer zugrunde legt

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Anwendbares Recht
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
(deutsches Recht) Anwendung.
Zuständiges Gericht
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände der Bundesrepublik Deutschland.
Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des
Versicherungsvertragsgesetzes oder ist sein Wohnsitz, Sitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden
durch diese Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

18. Maßgebliche Vertragssprache

Alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinformatio-
nen werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Während der Laufzeit
dieses Vertrages wird in Deutsch kommuniziert.

19. Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren

Sollte der Versicherungsnehmer mit Entscheidungen der AXA Versi-
cherung AG nicht einverstanden sein, besteht die Möglichkeit zur au-
ßergerichtlichen Streitbeilegung, den Versicherungsombudsmann als
einen unabhängigen und neutralen Schlichter anzurufen:
"Versicherungsombudsmann e. V."

Postfach 080632, 10006 Berlin,
Tel.: 0800 3696000, Fax 0800 3699000
eMail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von
100.000,- Euro möglich und kostenfrei.
Der Beschwerdegegenstand darf noch nicht bei Gericht anhängig sein.

20. Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter Ziffer 4 genannten
Aufsichtsbehörde

Sollte der Versicherungsnehmer mit Entscheidungen des Versicherers
nicht einverstanden sein, besteht die Möglichkeit bei der unter Ziffer
4 genannten Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.

Anzahl der Tage
an denen
Versicherungsschutz
bestanden hat

multipliziert
mit


